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Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit im Schulverband Nabburg 
 

Entschädigungssatzung 
vom 24.06.2020 

 
Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Nabburg (im folgenden kurz 
„Schulverbandsversammlung“ genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen 

Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 
sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 
47 Abs. 5 und 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) den Freistaat Bayern (GO) folgende 
 

Satzung: 
 

§ 1 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der 
Schulverbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig (Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 2Die Tätigkeit der Schulverbandsräte 
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der 
Schulverbandsversammlung und ihrer Ausschüsse. 3Außerdem können einzelnen 

Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift 
der Geschäftsordnung (§2 Abs. 3 und 4) übertragen werden. 

(2) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung 
kraft Amtes angehören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten 
Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen 

(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht 
Schulverbandsvorsitzender. Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 

(3) 1Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld für jede 
Sitzung in Höhe von 15,00 €. 2Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für 

seine Tätigkeit im Vertretungsfall ein Sitzungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 15,00 €. 
(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein 
Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung 

oder eines Ausschusses für jede Sitzung in Höhe von 15,00 €. 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die Arbeitnehmer oder 

Arbeitnehmerinnen sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalles. 
(6) 1Selbstständig Tätige erhalten für die ihnen entstehende Zeitversäumnis eine 

Verdienstausfallentschädigung in Höhe einer Pauschale von 15,00 € je volle Stunde. 
2Sonstige Mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, 

der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme 
einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 
€ Euro je volle Stunde. 3Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag 

gewährt. 
(7) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten für auswärtige Tätigkeit nach 

den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes Tagegelder und Reisekosten nach 
den für Beamte und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 8 vorgesehenen Sätzen. 
 

§ 2 Inkrafttreten 
(1)  Die Satzung tritt am 16.06.2020 in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 
08.01.2015 außer Kraft. 

 
Nabburg, 24.06.2020 

Frank Zeitler 
Schulverbandsvorsitzender 
 

 
 

Stellenausschreibung 
am Kreisbauhof in Nabburg und Burglengenfeld 
 

Beim Landkreis Schwandorf ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt je eine Stelle am 
Kreisbauhof in Nabburg und Burglengenfeld zu besetzen.  

 
Bewerber/innen müssen über eine abgeschlossene Ausbildung als Kfz-Mechaniker oder 
Landmaschinenmechaniker, alternativ als Maurer bzw. einen vergleichbaren Bauberuf 

verfügen. Außerdem wäre der Besitz des Führerscheins der Klasse CE (alt: Klasse 2) 
vorteilhaft. 

 
Nähere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter 
www.Landkreis-Schwandorf.de/Stellenausschreibungen. 

 
Schwandorf, 01.07.2020 

Landratsamt Schwandorf 
Ebeling 
Landrat 

 
 

 
Stellenausschreibung  
für Mitarbeiter / innen in den Contact Tracing Teams (CTT) 

 
Die Regierung der Oberpfalz sucht für die Gesundheitsverwaltung am Landratsamt 

Schwandorf Mitarbeiter/innen für die  
 

Mitarbeit in den Contact Tracing Teams (CTT). 
 

Nähere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter 
www.Landkreis-Schwandorf.de/Stellenausschreibungen. 
 

Schwandorf, 02.07.2020 
Landratsamt Schwandorf 

Ebeling 
Landrat 
 

 
 

Übungen von NATO-Landstreitkräften 
 
Die US Armee (2d Cavalry Regiment 1-2Sqd) führt in der Zeit vom 01. September 2020 – 

30. September 2020 eine Gefechtsübung durch. 
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Bezeichnung: „1-2 Squadron 2CR STX Lanes” 
Übungsraum: 

Nördliches Landkreisgebiet mit den Gemeinden: 
Markt Wernberg-Köblitz, Stadt Pfreimd, Stadt Nabburg, Gemeinde Schwarzach b. Nabburg, 

Markt Schwarzenfeld, Gemeinde Schmidgaden, Gemeinde Fensterbach und Gemeinde 
Stulln. Die Übung findet sowohl in militärischen Liegenschaften als auch im freien Gelände 
statt, mit Helikopter-Landezonenübungen und Fallschirmabsprüngen auf vorgegebenen 

Landungszonen. 
 

Im Rahmen des Manövers finden auch Nachtübungen mit Einsatz von Manövermunition, 
Pyrotechnik, Nebeltöpfen und Kraft- und Schmierstoffen statt. 
 

Voraussichtliche Ballungsräume und Straßen mit mehr als verkehrsüblicher Benutzung sind 
nicht gemeldet. 

 
Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Übungsraum in dieser Zeit entsprechend 
vorsichtig zu fahren und auf verkehrsregelnde Hinweise zu achten. 

 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. 

Auf die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergleichen) 
ausgehenden Gefahren wird ausdrücklich warnend hingewiesen. 
Unbefugter Umgang mit Sprengmitteln kann nach dem Waffengesetz und dem 

Sprengstoffgesetz strafrechtlich verfolgt werden. 
 

Übungsschäden sind innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei der 
Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte 
von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Schadensregulierungsstelle Regionalbüro Süd 
Nürnberg, Rudolfstraße 28-30, 90489 Nürnberg (Tel. 0911/99261-0) geltend zu machen. 

 
Schwandorf, 06. Juli 2020 
Landratsamt Schwandorf 

 
 

 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Sulzbachtal 

(Landkreis Schwandorf) für das Haushaltsjahr 2020 
 
Auf Grund des Art. 40 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und 

Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
im Sulzbachtal folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 

festgesetzt.  
 

(2) Er schließt im  
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.016.000 EUR 
und im 

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.163.900 EUR ab. 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

Betriebskostenumlage, Investitionsumlage 
(1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung 

von Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 834.900 EUR festgesetzt und 
nach folgendem Schlüssel auf die Verbandsmitglieder umgelegt: 
 

2/3 der Umlage:Nittenau  50,40 % 1/3 der Umlage:  Nittenau  48,82 % 
 Bruck  24,80 %    Bruck   25,49 % 

 Bodenwöhr 24,80 %    Bodenwöhr  25,69 % 
 
(2) Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 756.000 EUR festgesetzt und nach 
folgendem Schlüssel auf die Verbandsmitglieder umgelegt: 

 
Nittenau:  50,4 % 
Bruck   24,8 % 

Bodenwöhr  24,8 % 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 169.300 EUR festgesetzt. 

 
§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
Nittenau, 19.06.2020 

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Sulzbachtal 
Karl Bley 

Verbandsvorsitzender 
 

 
 
Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit im Zweckverband Freizeit- 

und Erholungszentrum Perschen  
 

Entschädigungssatzung 
vom 07.07.2020 

Wahlperiode 2020 -2026 

 

Der Zweckverband Freizeit- und Erholungszentrum Perschen (im folgenden kurz 
„Zweckverband“ genannt) erlässt aufgrund den Art. 26 Abs. 1 und Art. 30 des Gesetzes 

über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und den Art. 20a, Art. 23 und 32 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), Art. 14a und 17 Landkreisordnung (LkrO) 
und § 10 der Verbandssatzung folgende  
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Satzung: 

 
§ 1 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

(1) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. 2Ihre Tätigkeit 
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der 

Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse.  
(2) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung 

oder ihrer Ausschüsse in Höhe von 20,00 Euro je Sitzung. 2Satz 1 gilt nicht für Mitglieder, 
die Kraft ihres Amtes der Gemeinschaftsversammlung angehören; sie erhalten nur Ersatz 

ihrer nachgewiesenen Auslagen (Art. 30 Abs. 2 KommZG). 
(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 
sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen, nachgewiesenen 

Verdienstausfalles. 
(4) 1Selbstständig Tätige erhalten für die ihnen entstehende Zeitversäumnis eine 

Verdienstausfallentschädigung in Höhe einer Pauschale von 10,00 Euro je volle Stunde. 
2Sonstige Mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, 
der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme 

einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 
Euro je volle Stunde. 3Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag 

gewährt. 
(5) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für auswärtige Tätigkeit nach den 

Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes Tagegelder und Reisekosten nach den 
für Beamte und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 8 vorgesehenen Sätzen. 
 

§ 2 Entschädigung des Verbandsvorsitzenden und des Stellvertreters 
(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für den Vorsitz in der Verbandsversammlung und die 

Leitung der Verwaltung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 130,00 Euro. 
(2) Der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden erhält neben seiner Entschädigung nach § 
1 eine für jeden Tag der Vertretung eine Aufwandsentschädigung von einem Dreißigstel des 

Betrags nach Absatz 1, höchstens jedoch den Betrag nach Absatz 1 je Kalendermonat.  
(3) 1Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 erhöht sich zeitgleich und in gleichem Maße 

wie die Grundgehaltssätze der Beamten und Beamtinnen in den Besoldungsgruppen A nach 
Anlage 3 zum Bayerischen Besoldungsgesetz. 2Werden die Grundgehälter der 
Besoldungsgruppen A mit unterschiedlichen Vomhundertsätzen geändert, gilt für die 

Anpassung nach Satz 1 der für die Besoldungsgruppe A 13 maßgebliche Vomhundertsatz. 
 

§ 3 Inkrafttreten 
(1) Die Satzung tritt am 25.06.2020 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 

21.07.2014 außer Kraft. 
 

Nabburg, 07.07.2020 
Frank Zeitler 
Zweckverbandsvorsitzender 
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Satzung für das Jugendamt des Landkreises Schwandorf 
Wahlperiode 2020 / 2026 

 
Aufgrund des Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) 

vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942), das zuletzt durch § 5 Abs. 19 des Gesetzes vom 23 
Dezember 2019 (GVBl. S. 737), durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 
743), durch Gesetz vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 746) und durch § 1 des Gesetzes 

vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 747) geändert worden ist, erlässt der Kreistag folgende 
Satzung: 

 
§ 1 Bezeichnung, Aufgaben und Gliederung des Jugendamtes 

(1) Das Jugendamt führt die Bezeichnung Landratsamt Schwandorf -Kreisjugendamt- 

(2) Dem Jugendamt obliegen 
1. die ihm nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, und dem Gesetz zur 

Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) zugewiesenen Aufgaben und 
2. die ihm nach anderen Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben. 

(3) Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch 

das Jugendamt wahrgenommen (§ 70 SGB VIII). 
 

§2 Verwaltung des Jugendamtes 
(1) Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Dienststelle des Landratsamtes 

Schwandorf. 

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Jugendamtes werden im Auftrag des 
Landrats bzw. der Landrätin von dem dafür bestellten Leiter bzw. der Leiterin der 

Verwaltung des Jugendamtes (Jugendamtsleiter bzw. Jugendamtsleiterin) geführt. 
(3) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung des Jugendamtes gehören alle 

Verwaltungsgeschäfte, die regelmäßig oder wiederholt anfallen und nach 

vorgegebenen Regelungen und Grundsätzen zu behandeln sind, sofern ihnen nicht 
aufgrund ihrer politischen, finanziellen oder strukturellen Auswirkungen eine 

grundsätzliche Bedeutung zukommt. 
(4) Die Verwaltung des Jugendamtes unterstützt den Vorsitzenden des Jugendhilfe-

ausschusses bei der Vorbereitung der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und 

bei der Fertigung der Sitzungsniederschriften. 
 

§3 Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberechtigte und 10 beratende Mitglieder 

an. Die Zahl der beratenden Mitglieder vermindert sich um die Zahl eins, 
wenn der oder die Vorsitzende des Kreisjugendrings dem Jugendhilfeausschuss als 
stimmberechtigtes Mitglied angehört. 

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (§ 71 Abs. 1 SGB  
VIII, Art. 18 AGSG) sind: 

1. Der Landrat oder das von ihm bestellte Mitglied des Kreistages als Vorsitzender 
(Art. 17 Abs. 3 AGSG) 
2. 8 Mitglieder des Kreistages 

3. 3 vom Kreistag gewählte Männer und Frauen auf Vorschlag der im Landkreis 
wirkenden und anerkannten Jugendverbände, 

4. 3 vom Kreistag gewählte Männer und Frauen auf Vorschlag der im Landkreis 
wirkenden und anerkannten Wohlfahrtsverbände und anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe. 

(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss neben den in Art.19 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 8 AGSG genannten Mitgliedern nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 9 AGSG 
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2 Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts an. 

 
§4 Wahl und Bestellung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

(1) Die dem Kreistag angehörenden stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfe- 
ausschusses werden durch Beschluss des Kreistags bestellt. Die übrigen stimmbe- 
rechtigten Mitglieder werden nach Art. 45 Abs. 3 LKrO gewählt. Abweichend von Art. 45 

Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 LKrO erfolgt die Wahl in offener Abstimmung (Art. 17 
Abs. 2 Satz 3 AGSG). Bei den Wahlvorschlägen und dem Wahlgang soll auf eine 

ausgewogene Berücksichtigung von Frauen und Männern hingewirkt werden (Art. 18 
Abs. 2 Satz 1 (AGSG). 
(2) Für stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder gilt Abs. 1 entsprechend. 

(3) Die beratenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (Art. 19 AGSG) und ihre 
Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen werden durch Beschluss des Kreistags bestellt.  

 
§5 Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 

(1) Der Jugendhilfeausschuss beschließt über Angelegenheiten der Jugendhilfe im 

Rahmen der dafür im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel und der vom Kreistag 
gefassten Beschlüsse. 

(2) Der Jugendhilfeausschuss soll vor jeder Beschlussfassung des Kreistags in Fragen der 
Jugendhilfe gehört werden. Er soll ferner Stellung nehmen vor Entschei- 
dungen des Kreistags und anderer beschließender Ausschüsse, die für die Lebens- 

bedingungen junger Menschen und ihrer Familien und/oder für die Schaffung und 
Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt von Bedeutung sind. Vor 

der Berufung des Jugendamtsleiters bzw. der Jugendamtsleiterin ist der Jugendhilfe- 
ausschuss zu hören. 
(3) Der Jugendhilfeausschuss hat das Recht, an den Kreistag Anträge zu stellen 

(§ 71 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). 
(4) Der Jugendhilfeausschuss nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

1. Entwicklung von Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe im Kreisgebiet und für die Vernetzung und koordinierte Zusammen- 
arbeit der bestehenden Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen,  

2. Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie 
Entwicklung von Problemlösungen, 

3. Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung oder Schaffung positiver 
Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie für eine kinder- 

und familienfreundliche Umwelt, 
4. Entwicklung und laufende Fortschreibung der örtlichen Jugendhilfeplanung; 

Vorbereitung der Beschlussfassung über die örtliche Jugendhilfeplanung durch den 

Kreistag, 
5. Vorberatung des Abschnitts „Jugendhilfe“ des Haushaltsplans, 

6. Förderung der Träger der freien Jugendhilfe; der Jugendhilfeausschuss kann hierfür 
Fördergrundsätze oder –richtlinien beschließen, 

7. Beschlussfassung über die öffentliche Anerkennung von Trägern der freien 

Jugendhilfe im Kreisgebiet nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit Art. 33 Nr. 1 
AGSG; der Jugendhilfeausschuss kann hierfür Anerkennungsgrundsätze oder –

richtlinien beschließen. 
8. Erlass einer Geschäftsordnung für den Jugendhilfeausschuss, 
9. Vorschläge zur Benennung von Jugendschöffen nach § 35 JGG  
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§6 Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit 
(1) Den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss führt der Landrat bzw. die Landrätin; er bzw. 

sie bestimmt ein Mitglied des Kreistags, das im Verhinderungsfall die Vertretung 
übernimmt. Abweichend von Satz 1 kann der Landrat bzw. die Landrätin ein 

Mitglied des Kreistags zum bzw. zur Vorsitzenden bestimmen; gleichzeitig 
bestimmt er bzw. sie ein Mitglied des Kreistags für die Stellvertretung. 

(2) Der Jugendhilfeausschuss tritt nach Bedarf zusammen. Er muss einberufen 

werden, wenn dies ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter 
Angabe von Gründen und des Beratungsgegenstands bei dem bzw. der 

Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses oder bei der Verwaltung des 
Jugendamtes beantragt. Die Sitzung soll innerhalb von vier Wochen nach Eingang 
des Antrags stattfinden. 

(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend und 

stimmberechtigt ist. 
(4) Die stimmberechtigten Mitglieder sind bei der Stimmabgabe an Weisungen und 

Aufträge nicht gebunden (Art. 20 Satz 2 AGSG). 

(5) Die Sitzungen des Ausschusses sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der 
Allgemeinheit oder berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutz-

bedürftiger Gruppen entgegenstehen (§ 71 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII). Über den 
Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 
entschieden. 

(6) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Jugendhilfeausschusses Wahlperiode 
2020/2026. 

 
§7 Form der Beschlussfassung 

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses werden in offener Abstimmung mit der Mehrheit 

der Abstimmenden gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 

§8 Unterausschüsse 
(1) Der Jugendhilfeausschuss kann zur Vorbereitung seiner Beschlüsse vorberatende 

Unterausschüsse bilden. Die Arbeitsaufträge legt der Jugendhilfe-ausschuss fest. 

(2) Den Vorsitz eines vorberatenden Unterausschusses soll ein stimmberechtigtes 
Mitglied des Jugendhilfeausschusses führen. Bei Bedarf sollen weitere Fachleute 

zu den Sitzungen des Unterausschusses hinzugezogen werden. 
(3) Die vorberatenden Unterausschüsse treten nach Bedarf zusammen. Ihre 

Sitzungen sind nicht öffentlich. 
 

§9 Aufwandsentschädigung 

Näheres regelt die Satzung über die Entschädigung der Kreistagsmitglieder, des bestellten 
Stellvertreters des Landrates und sonstiger ehrenamtlicher Kreisbürger in der Fassung des 

Kreistagsbeschlusses vom 18. Mai 2020. 
 

§10 Jugendhilfeplanung 

(1) Die Entscheidung über die örtliche Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII obliegt 
dem Kreistag. Zur Vorbereitung dieser Beschlussfassung hat der 

Jugendhilfeausschuss 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe im Kreisgebiet 

festzustellen, 

2. den Bedarf an Einrichtungen und Diensten unter Berücksichtigung der Wünsche, 
Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personen-

sorgeberechtigten im Kreisgebiet für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln, 
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3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und 
ausreichend zu planen und Prioritäten für die Verwirklichung zu entwickeln.  

Der Jugendhilfeausschuss bedient sich dabei in der Regel der Hilfe eines vor-beratenden 
Unterausschusses und wird von der Verwaltung des Jugendamts unterstützt; er arbeitet 

mit den im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
partnerschaftlich zusammen. 
(2) An der Jugendhilfeplanung sind die im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten 

freien Träger der freien Jugendhilfe und ihre Zusammenschlüsse, auch wenn sie 
nicht im Jugendhilfeausschuss vertreten sind, in allen Phasen der Planung zu 

beteiligen. Von einer Beteiligung einzelner Träger kann abgesehen werden, wenn 
deren Interessen erkennbar nicht betroffen sind oder von einem Verband, dem der 
Träger angehört, mitvertreten werden. Die Beteiligung beginnt spätestens mit der 

Erörterung der Ziele und Inhalte der Planung sowie des Planungsverfahrens. Die in 
Satz 1 genannten Träger sollen regelmäßig über den Fortschritt der Planung und 

die jeweilige Beschlusslage unterrichtet werden. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, 
schriftliche Stellungnahmen abzugeben und an wichtigen Erörterungen des 
Jugendhilfeausschusses und gegebenenfalls eines vorberatenden Unterausschusses 

teilzunehmen. 
(3) Im Kreisgebiet wirkende, nicht anerkannte Träger der freien Jugendhilfe können an 

der Planung beteiligt werden. Über eine Beteiligung und deren Form und Umfang 
entscheidet der Jugendhilfeausschuss. 

 

§11 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den 

Landkreis Schwandorf in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 30. Juli 2014 (Amtsblatt für den Landkreis 
Schwandorf Nr. 17 vom 1. August 2014, S. 2) außer Kraft. 

 
Schwandorf, 7. Juli 2020 

Thomas Ebeling 
Landrat 
 

 
 

Stellenausschreibung  
für eine Ingenieur- oder Architektenstelle (Dipl.-Ing. FH / Bachelor) 

 

Beim Landkreis Schwandorf ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Ingenieur- oder Architektenstelle 
(Dipl.-Ing. FH / Bachelor) 

Fachrichtung Bauingenieurwesen oder Architektur 

für die technische Sachbearbeitung in Baugenehmigungsverfahren  
im Landkreis Schwandorf 

zu besetzen. 
 
Nähere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter 

www.Landkreis-Schwandorf.de/Stellenausschreibungen. 
 

Schwandorf, 07.07.2020 
Landratsamt Schwandorf 

Ebeling 
Landrat 


